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1. Quartal. Sonnabend den 2. Februar 1850. Stück 10.

Bekanntmachungen.Die Entdeckung eines Baumfrevels betreffend.
Jn der Zeit vom 8. bis 10. d. Mts. ſind von der Baumpflanzung an der Wallendorf Burgliebenauer Chauſſee,

im hieſigen Wegebaukreiſe, 4 Stück 6 bis 9 Zoll ſtarke Pappeln, ſo wie ein eichener Prellpfahl abgeſchnitten und ent-
wendet worden. Wer den Thäter anzeigt oder Thatſachen angiebt, welche zu ſeiner Entdeckung und Beſtrafung führen,
erhält eine Belohnung von 25 Thlr.

Merſeburg, den 28. Januar 1850.
Königl. Preunß. Regierung, Abtheilung des Jnnern.

Den nachſtehenden Aufruf zur Hülfeleiſtung für die unglücklichen Bewohner eines großen Theils des Guhrauer
Kreiſes im Regierungsbezirk Breslau bringe ich hierdurch zur Kenntniß der Einſaſſen des hieſigen Kreiſes und gebe den-
ſelben anheim, ob ſie ein Scherflein zur Linderung der Noth beitragen wollen.

Die Ortsbehörden werden zu dem Ende hierdurch aufgefordert, eine Sammlung milder Gaben zu veranlaſſen,
die eingegangenen Beiträge bis zum letzten Februar d. J. mittelſt Lieferſcheins an die hieſige Königl. Kreiskaſſe abzuführen

Merſeburg, den 23. Januar 1850. Der Königl. Landrath Weidlich.
Aufruf zur Hülfeleiſtung.Der Tag vor dem Weihnachtsheiligenabend hat über einen großen Theil des Guhrauer Kreiſes namenloſes Elend

gebracht. Die Oder, in Folge des plötzlich eingetretenen Thauwetters, welches ihr Maſſen von geſchmolzenem Schnee zuihrte, zu einer ungewöhnlichen Höhe angeſchwollen, ſtürzte ſich mit einer ſolchen Gewalt gegen die Dämme, daß dieſelben,

aller dagegen angewandten Anſtrengungen ſpottend an mehreren Stellen, namentlich bei Züchen, Jrrſingen und
Herrn-Lauerſitz durchbrochen wurden. Eine Fläche von reichlich einer Quadratmeile, mit allen darin befindlichen
Drtſchaften, welche etwa 2400 Seelen enthalten namentlich Lübchen, Corangelwitz, Alexanderhof, Klein-

Oſten, Kittlau, Sackern, Linz, Waldvorwerk, Klein-Lauerſitz, Herrn-Lauerſitz, Auſten, Jrr-ſingen und Züchen ſind unter Waſſer und Eis geſetzt worden. Noch jetzt ſüng: das Waſſer unter dem Eiſe mit einer

Tiefe von 16 bis 20 Fuß durch die Dammbrüche, deren Verſtopfung zur Zeit noch unmöglich iſt, fort, und läßt einen
Abfluß des Waſſers, das unter dem Eiſe meiſt noch in einer Tiefe von 5 bis 10 Fuß ſteht, nicht zu. Der Zuſtand, in
welchem ſich die unglücklichen Bewohner befinden, iſt bejammernswerth. Das Waſſer iſt in die Dorfſſtraßen, in die Ställe,
ja in den meiſten Gemeinden in die Scheunen und Wohnhäuſer gedrungen. Wo letzteres der Fall war, mußten die Be-
wohner ſich auf die Böden der Häuſer, zu den wenigen höher gelegenen Poſſeſſionen, auf benachbarte Berge oder auch
nach anderen Ortſchaften flüchten, wohin ſie auch zum Theil ihr Vieh gebracht haben. An den meiſten Orten haben ſie
von ihren Vorräthen faſt alles verloren. Die Kartoffeln in den Gruben, die noch unter Waſſer und Eis ſtehen, und zu
denen der Zugang faſt nirgends möglich iſt, von Waſſer durchnäßt, verfaulen und erfrieren. Die Winterſaaten ſind ver-
loren, indem, was nach dem Abfluß des Waſſers noch etwa bleiben wird, unter der Maſſe des Eiſes erſticken muß. Auch
auf die Möglichkeit einer Sommerbeſtellung iſt wegen des Eiſes kaum zu rechnen. Jn Waldvorwerk haben der DoI minial- Beſitzer und ein benachbarter Gutsbeſther, der dorthin mit ſeinem Vieh geflüchtet war, allein 300 Schaagfe verloren,

in Klein-Lauerſitz ſind bereits vier Schornſteine eingeſtürzt und bei eintretendem Thauwetter werden die Gebäude von
Lehmwänden wohl zum Theil nachfolgen. Jn Herrn-Lauerſitz iſt das Waſſer auch in die Kirche bis an den Altar

gedrungen und das ganze Gebäude liegt voll Eis. Jn Jrrſingen ſind faſt alle Häuſer, die noch tief im Waſſer und
Eiſe ſtehen ſchwer beſchädigt und werden wohl größtentheils einſtürzen. Auf dem Dominialhofe ſind 100 Stück des
ſchönſten Rindviehes und mehr als 20 Schweine ertrunken. Die Bewohner ſind bis auf eine kleine Zahl geflüchtet. Jn
Züchen, wo die Zerſtörung am furchtbarſten iſt, ſind 10 Gebäude fortgeriſſen ihre Trümmer ragen in der Entfernung
von Meile aus den Eismaſſen hervor. Das Waſſer hat bei vielen Gebäuden im Dorfe die Dächer erreicht, viele ſindeingeſtürzt und die übrigen werden wahrſcheinlich ſpäter daſſelbe Schickſal haben. Die Einwohner ſind geflüchtet. Wie

Da die zerſtörende Gewalt war, dafür wird die Anführung eines Faktums genügen, daß nämlich zwiſchen Züchen und
rrſingen eine ganze Allee junger Bäume in vollſtändiger Ordnung um 200 Schritte weit verſetzt iſt. Der Blick

in die Zukunft läßt aber leider noch eine Vermehrung der Uebel befürchten. Noch viele Gebäude werden einſtürzen, das
größtentheils gerettete Vieh wird in Folge der erlittenen Erkältung im Waſſer und in Folge des Hungers fallen und un

ter den Menſchen, von denen die meiſten bei der gänzlich aufgehobenen Kommunikation, indem es, aller Anſtrengungen
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ungeachtet, mehrere Tage lang unmöglich. war, zu ihnen zu gelangen Tage lang ohne Nahrung geweſen, Viele mehrere
Tage hungernd und in der Kälte auf Dächern und Bäumen zugebracht, ſich Körpertheile erfroren haben, die jetzt endlich
bei dürftiger Nahrung in engen ungeſunden Räumen zuſammengedrängt ſind, fangen ſchon jetzt an Krankheiten auszubre
chen. Ueberdies iſt augenblicklich noch jede Thätigkeit der Menſchen, um die Schäden wieder auszubeſſern, ja um ſich den
nöthigen Unterhalt zu erwerben, vollſtändig Fehemmt, da die noch im Waſſer und Eiſe ſtehenden und den Einſturz dro-
henden Wohnungen ihre Bewohner nicht aufnehmen können und dieſe andererſeits auch ihr Vieh die letzte ihnen ge
bliebene Habe nicht verlaſſen dürfen, um anderwärts Verdienſt zu ſuchen. Dies iſt das troſtloſe Bild, welches die von
dem wilden Element heimgeſuchte Landſchaft darbietet. Die Noth iſt groß nur kräftige und ſchleunige Hülfe kann die
armen Bewohner retten. Die Nachbarn, auch die wenig Bemittelten, beeifern ſich zu thun, was ihnen möglich iſt. Aber
mehr, viel mehr iſt nöthig, wenn die armen Leute in Stand geſetzt werden ſollen, ihren zerſtörten Nahrungsſtand auch
nur nothdürftig wieder aufzurichten. Deshalb ergeht von der unterzeichneten Regierung an alle freundlichen und mitfüh-
lenden Menſchen innerhalb und außerhalb unſerer Provinz die dringende Aufforderung, nach Kräften dazu beizutragen, das

übergroße Elend zu mildern. 5Ein Comité zur Einſammlung von wohlthätigen Beiträgen iſt in der Kreisſtadt Guhrau bereits zuſammengetreten,
und die Königl. Kreiskaſſe in Guhrau iſt zur Annahme derſelben ermächtigt worden. Auch bei den übrigen Kreiskaſſen
im hieſigen Departement, ſo wie bei der Königl. RegierungsJnſtituten-Hauptkaſſe hierſelbſt werden Beiträge angenommen.

Die verehrlichen ZeitungsRedactionen werden erſucht, dieſen Aufruf unentgeldlich in ihre Blätter aufzunehmen,
ſo wie auch ihrerſeits zur Förderung des guten Zweckes ſich der Annahme von Beiträgen unterziehen zu wollen.

Breslau, den 7. Januar 1850.
Königliche Regierung, Abtheilung des Junern.

Am Feſte Mariä Reinigung predigen in der
Schloß und Domkirche: Herr Adj. Weiß.
Stadtkirche: Herr Paſtor Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.

Am Sonntag Serageſimä predigen in der
Schloß und Domkirche: Vorm. Herr Conſiſtorialrath Frobeniuns;

Nachm. Herr Diac. Simon.
Stadtkirche: Vorm. Herr Paſtor Schellbachz Nachm. Herr Diac.

Hartung.
Abends 7 Uhr Bibelſtunde in der Bürgerſchule, derſelbe.

Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Cand. Ulrich.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung. Es wird hierdurch zur öffent

lichen Kenntniß gebracht, daß der Gefreite vom Königl. 12.
Huſarenregiment, n Wilhelm Gotthold Scheibe, als
Polizeibüreau Aufwärter von uns angeſtellt worden iſt.

Merſeburg, den 22. Januar 1850.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Die Reſultate der Verwaltung
der hieſigen ſtädtiſchen Sparkaſſe waren am Schluſſe des
Jahres 1849 folgende:

1) Beſtand am Schluſſe des Jahres 1848 245,446 thlr. 27 ſgr. 4 pf.
2) Zuwachs während des Jahres 1849:
a) durch neue Einlagen 89,210 thl. 26 ſg. 8 pf.
b) durch Zuſchreibung

von Zinſen 6,042 10 9
zuſammen 1495,253 7 45

3) Ausgaben der Sparkaſſe während des Jahres
1849 für zurückgenommene Einlagen 56,382 10 8

4) Beſtand am Schluſſe des Jahres 1849 284,317 24 1
5) Betrag des Reſerve Fonds 413,999 24 e

Jn Gemäßheit des g. 14. des Sparkaſſen-Statuts wird
dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Merſeburg, den 28. Januar 1850.
Der Magiſtrat.

ZDZ

Dank. Der Domherr Herr von Trotha auf Schkopau
hat die Güte gehabt, am 21. und 22. d. M. der hieſigen
Armen Verwaltung 11,000 Stück Torfſteine zu überweiſen.

Es ſind dieſelben in 550 Theilen an die Armen unſerer
Stadt ſofort vertheilt worden. Wir fühlen uns gedrungen,
dem edlen, von einem hohen Wohlthätigkeitsſinn belebten
Geber unſern Dank hierdurch öffentlich auszuſprechen.

Merſeburg, den 28. Januar 1850.
Der Magiſtrat.

Gewerbeſteuer- Reclamationen betr.
Mit Bezugnahme auf die Allerhöchſte Kabinets- Ordre

vom 7. September 1840 werden die Gewerbeſteuer-Contri-
buenten, welche für das Jahr 1850 zu reclamiren gedenken,
auſgefordert, ihre diesfallſigen Anträge bis zum 1. Mai d. J.
bei uns einzureichen.

Zur Begründung einer derartigen Reclama-
tion iſt die Angabe ſolcher Handels- oder Ge-
werbegenoſſen erforderlich, gegen welche der
Reclamant im Verhältniß zu hoch veranlagt zu
ſein glaubt.

Bei Unkenntniß derartiger Genoſſen, kann die Gewerbe-
ſteuer Rolle von jedem Betheiligten in unſerm Einquar-
tierungs-Büreau täglich in den Dienſtſtunden einge-
ſehen werden.

Wird obige Friſt verſäumt, ſo erliſcht auch der be
ründete Anſpruch auf Steuer-Ermäßigung für das lau-ſende Jahr.

Merſeburg, den 29. Januar 1850.
Der Magiſtrat.

Nothwendige Subhaſtation.
Königliches Kreisgericht zu Merſeburg.
Das zu Trebnitz suh Nr. 3. belegene, den Geſchwi-

ſtern Schöbel zugehörige Wohnhaus nebſt Zubehör ab-
geſchätzt zu Folge der nebſt Hypothekenſchein und Bedingun-
gen in unſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxe auf 125 Thlr.
12 Sgr. 3 Pf., ſoll

am 19. April 1850, Vormittags 11 Uhr,
an Gerichtsſtelle nothwendig ſubhaſtirt werden.

Steckbrief. Der Schneidermeiſter Friedrich Wilhelm
Gramsdorf von hier treibt ſich herum, ohne daß deſſen
Aufenthaltsort zu ermitteln war und die zuerkannte Zücht-
hausſtrafe an denſelben vollſtreckt werden kann.

zu
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Alle Civil- und Militairbehörden erſuchen wir, auf den
e. Gramsdorf zu vigiliren und denſelben im Betretungsfalle
zu arretiren und uns zuführen zu laſſen.

Merſeburg, den 25. Januar 1850.
Königl. Preuß Kreisgericht, J. Abtheilung.

Steckbrief. Der Handarbeiter Gottfried Auguſt
Löther aus Schaafſtedt, an welchem in ſeiner Unter-
ſuchungsſache eine Strafe vollſtreckt werden ſoll, treibt ſich
vagabondirend herum, ohne daß deſſen Aufenthalt ermittelt
werden konnte.
Alle Civil- und Militairbehörden erſuchen wir, auf den
2c. Löther zu vigiliren und denſelben im Betretungsfalle zu
arretiren und uns zuführen zu laſſen.

Merſeburg, den 25. Januar 1850.
Königl. Kreisgericht, J. Abtheilung.

Bekanntmachung.
Die Anfuhre von 48 Schachtruthen Pflaſterſteinen zur

Herſtellung des hieſigen fiskaliſchen Pflaſters aus dem Stein
bruche des Mühlenmeiſters Homann zu Lauchſtädt ſoll an
den Mindeſtfordernden verdungen werden, wozu ich einen
Termin auf

Montag den 4. Februar e. Vorm. 10 Uhr,
im Gaſthofe zur Tanne vor dem Klausthore hierſelbſt ange-
ſetzt habe, in welchem auch die Bedingungen bekannt ge
macht werden.

Halle, den 25. Januar 1850.
Der Wegebaumeiſter Stendener.

Feld verkauf.Eine halbe Hufe Feld in hieſiger Flur, beſtehend
a) in einem ea. 33 Ackerſtück an der Lauchſtädter Straße,
b) in einem ea. 3 Ackerſtück am Kriegſtädter Wege,
e) in einem ea. Ackerſtück dicht am Eiſenbahndamme,

desgl. ca. 31 Acker in 8 einzelnen Stücken, wovon 2
am polniſchen Wege, die andern theils durch die Ei-
ſenbahu, theils durch die Weißenfelſer Straße getrennt
liegen, ſoll jedes Stück einzeln und alsdann im Ganzen

den T. Februar d. J. Vormittags 94 Uhr,
auf hieſigem Schießhauſe, unter vorher bekannt zu machenden
Bedingungen meiſtbietend verkauft werden. Der Flurſchütze
Klee iſt erbötig Kaufliebhabern die obenbenannten Felder
zu zeigen.

Merſeburg, den 31. Januar 1850.
G. Wirth.

Feld verkauf.Die den Langguthſchen Erben gehörigen Grundſtücke, als
eine Viertel- Hufe Feld in Merſeburger Flur,
eine Achtel-Hufe Feld eben daſelbſt,

ſollen auf
den 18. März d. J., Nachmittags 2 Uhr,

auf dem Schießhauſe, Erbtheilung halber, öffentlich an den
Meiſtbietenden verkauft werden. Wegen jeder nähern Aus-
kunft wolle man ſich an Karl Langguth in der Oberalten-
burg wenden.

Merſeburg, den 28. Januar 1850.

Holz- Auction.
Den 13. Februar, Vormittags 9 Uhr, ſoll auf den

Wieſen bei Ellerbach eine Partie Ellern an den Beſtbieten-
den gegen baare Zahlung verkauft werden.

Ellerbach, den 30. Januar 1850.
Schumann S Kolbe.

W

Zillen -Auetion. Es wird hiermit die für den
8. d. M., Vormittags 11 Uhr, bereits angekündigte Zillen-
Auction an der Schleuſe zu Fährendorf in Erinnerung gebracht.

Merſeburg, den 1. Februar 1850.
Nagel, Auct.

Mob. Auction. Sonnabend den 9. Febr. e.
von früh 9 Uhr ab, ſollen in der ſeitherigen Woh-
nung des verſtorbenen Herrn Domdechant v. Möllendorf
auf hieſigem Dom Nr. 254. ohnweit der Reitbahn
verſchied. Mobilien, als: 2 große pol. Spiegel, 3 Kleider-
und 2 Wirthſchaftsſchränke, 2 Kommoden, 1 Schreib- und
verſchied. andere Tiſche, 1 Lehnſtuhl, 1 Fulterbank, 2 Reit-
ſättel mit Zubehör, 1 Parthie div. Bücher, 1 noch gutes
Jnſtrument und dergl. mehr, meiſtbietend, gegen gleich zu
leiſtende baare Bezahlung verſteigert werden.

Merſeburg, den 29. Januar 1850.
Rindfleiſch, Auet. Comm.

Windmühlen- Verkauf.
Der Gaſtwirth Gottlob Seidler in Veſta beab-

ſichtigt die neu erbante Windmühle mit 2 Mahlgängen in
Kleinkorbethaer Flur, wobei 2 Morgen 20 Ruthen Land
und ein Wohnhaus ſich befinden, unter vortheilhaften Be-
dingungen ſofort zu verkaufen.

Das Amtsblatt der Königl. Regierung zu Merſeburg
vom Jahre 1816 1849 nebſt dem Jnhalts Verzeichniß von
Roloff, iſt billig zu verkaufen. Wo? ſagt die Expedition
dieſes Blattes.

Bekanntmachung.
Das dem Rittergute Crumpa zugehörige Backhaus,

mit einem zur Torfheizung neuangelegten Backofen, einer
bequemen und geräumigen Wohnung, Hofraum und Stal-
lung, ſoll von jetzt ab, an einen unternehmenden Mann
vom Fach, verpachtet werden.

Rittergut Crumpa bei Mücheln, im Januar 1850.

Bekanntmachung.
Eine neumelkende Kuh mit dem Kalbe ſteht ſofort zu

verkaufen auf dem Rittergute Crumpa bei Mücheln.

Jn der von den hieſigen Herren Kaufleuten im
vorigen Stücke d. Bl. erlaſſenen Bekanntmachung, die Caffee-
preiſe betreffend, heißt es:

„daher auch Niemand im Stande iſt, einen wirklich ächten
„Java- oder Cheribon Caffee billiger zu verkaufen.“

Obſchon dieſer Satz höchſt zweideutig iſt, ſo wird er
doch jeden Unbefangenen, der meine im 8. Stücke d. Bl.
gemachte Caffee-Offerte geleſen, keinen Augenblick in Zwei
fel laſſen, „was“ eigentlich damit geſagt ſein ſoll.

Dem wörtlichen Jnhalte nach iſt obiger Satz allerdings
auch ganz richtig, kann jedoch ſich nur auf Diejenigen beziehen,

„die keine CaffeeVoörräthe haben und die genöthigt ſind,
„zu den gegenwärtig freilich ſehr hohen Preiſen kaufen
„zu müſſen.“

Meinen werthen Abnehmern alſo die nochmalige Anzeige,
daß ich „nach wie vor“
„wirklich ächte Java- Cheribon-Caffees“

gebrannt à Pfd. 11 Sgr. verkaufe.
Merſeburg, im Monat Februar 1850.

Heinrich Schultze jun.,
Entenplan, neben „dem rothen Hirſch.“
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Etabliſſement. Einem hochgeehrten Publikum die Ein 13 jähriger Zuchtbulle, rein holländiſcher Race, ſteht

ergebenſte Anzeige, daß ich mich als Schneidermeiſter für
Herren etablirt habe. Mein ganzes Beſtreben wird dahin

als überzählig zum Verkauf auf dem Rittergute zu Meuchen
bei Lützen.

gerichtet ſein, durch Pünktlichkeit und Reellität bei ſtets mo-
dernſter Arbeit, mir das Zutrauen eines hochgeehrten Pu- II. Abonnement- Concert. die

blikums zu erwerben. L CMerſeburg den 29. Jannar 1850, Sonnabend den 2. Peb- r im Schlossgarten-
Karl Brandin jnn., Schneidermſtr., Salon.

Sixtiberg Nr. 577. beim Maurer Leonhardt. I. Theil. 1) Sinfonie von Beethoven 2) Arie aus St
Hans Leiling, vorgetragen von Fräulein Wenriette unt
Fritsche Concertsängerin aus Leipzig. II. Theil. dacErgebenſte Anzeige. 5) Ouverture zu Oberon von Weber 4) Arie aus Lindo wa

Jn Vereinigung mit einigen auswärtigen größern Fa- di Chamannix von Donizetti, vorgetragen von Pr. gen
briken bin ich im Stande, ſämintliche Cigarren und Tabacke, H. Fritsche; 5) Concert für die Violine von Beriot, jen
vom niedrigſten bis zum höchſten Preiſe, von heute ab zu vorgetragen von Herrn Venth aus Leipzig 6) zwei mu
ſehr ermäßigten aber feſten Preiſen zu verkaufen. deutsche Lieder von Marschner, vorgetragen von Fr. leg

Dadurch wird ein doppelter Zweck erreicht; einmal ge H. Fritsche; 7) Krönungs- Marsch' aus dem Prophet
währt es für die geehrten Abnehmer den großen Vortheil, von Meierbeer. Anfang 7 Uhr. Billets à Dutzend 4 Thblr., lich
daß ihnen Gelegenheit gegeben wird, die bei mir eingeführten einzeln 6 Sgr., sind bei Herrn G. Lots am Markt und bek

Tabacke und Cigarren billiger als früher zu kaufen. in meiner Wohnung zu hbaben, an der Kasse kostet das Hä
Es wird aber auch dadurch ein Hauptzweck erzielt, daß Billet 40 Sgr. Braun. Gr

eben, mit einem geringern Nutzen das Fabrikat weit beſſer feſtund ſchneller ſich verwerthen läßt, ſich dabei aber die Preis- S T.
Differenz nicht allein aufhebt, ſondern auch, wie ſchon er 3wähnt, den geehrten Abnehmern ein großer Vortheil beim „oncert im Saale

r an nnd des Bürgergartens, wobei Gesänge für Männer-arinas in Rollen, alte geſtochene Waare, 123 un Sgr., i r eVarinasblätter 91 Sgr., Portorico in Rollen 9 Sgr. a Pfd. sfimnen yon hiesigen Dilletanten vorgetragen wit
Sämmtliche Cigarren in gleichen billigſten Preiſen. werden. Anfang 5 Uhr. Braun mu

Merſeburg, den 1. Februar 1850. AbendAlbert Digtſchold, Hente Abend zum derKere Salzknochen ſchStrohhüte zur Bleiche nimmt täglich an ladet ergebenſt ein H. Malſch im Fiſchhauſe. ſterE. Wieſe ſonſt E. Schramm. Merſeburg, den 2. Februar 1850. ſh.
Junge Mädchen, welche das Putzmachen zu erlernen re T Kelwünſchen, können ſofort unter annehmlichen Bedingungen ehnrgewünſet Nerkenſt etwa ſserr Lhrs n n Se

plaeirt werden, in der v und Modehandlung von winE. ieſe ſonſt E. Schramm. Ein gebildetes Mädchen, welches im Nähen und Plät rär
ten geſchickt iſt und ſich auch der Wirthſchaft gern mit an me

Großh. Badiſches EiſenbahnAnlehen von 14 Million nehmen wird, ſucht zu Oſtern eine paſſende Stelle. Geehrte
Gul den vom Staate errichtet und von den Landesſtänden garantirt, rüchzahl Herrſchaften haben das Nähere zu erfragen in der Gott- we
bar durch Gewinne von 14 mal 50,000, 54 mal -40,000, 12 mal 35,000, hardtsſtraße Nr. 136

23 mal 15 2 mal e e za Die ins W pro n niſt fl. 42. ie nächſte Verlooſung findet am 28. Februar 1850 ſtatt, und d. M. t mir ein iſind hierzu bein iſeeichneien Handlungshans Originallooſe für alle Ziehun von Faibe 3 ſt T Aer ſen iſt z in Da bät
gen gültig à 203 Thlr. und für die bevorſtehende aklein à 1 Thaler zu er et u Zug legiti Grhalten. Dieſes ſolide Anlehen kann Jedem empfohlen werden der Fortuna mirende Eigenthümer kann denſelben gegen Erſtattung der bän

auf billige Art verſucheu will. Jnſertionsgebühren und Futterkoſten bei mir abholen.
Julius Stiebel jun. Banquier. Weiße, Polizei Sergegut duBürcaug Wollgraben in Hrankfurt a. m. Verlobungs- Anzeige. Allen lieben Freunden und die

r er Bekannten empfehlen ſich nur auf dieſem Wege als Verlobte StDiejenigen, welche geneigt ſind, den Ab- Thereſe Stein, me
ſatz eines Artikels zu ubernehmen, der Friedrich Thormann. cy
einen effectiven Gewinn von 334 pCt. Merſeburg und Wernigerode. W
für ſte abwirft, wollen ihre Adreſſe an A. Bekanntmachungen aller Art werden bis un
B. C. in Harburg bei Hamburg ſfranco l S Murontag und Donnerstag Abends erbeten, wi
bageben oder auch Naäheres bei der Expe- r können aber auch zur Bequemlichkeit im Grabgeben, o p Laden des Herrn G. Lots am Markt abgegeben 134dition d. Bl. erfragen. werden.

ſtir
Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben. ein
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Veilage zum 10. S tück des Kerſeburger Kreisbl. 1850.

Entwurf des Geſetzes,
die Aufhebung der Grundſteuer -Befreiungen

betreffend.
(Schluß.)

„2) Die mit Gebäuden beſetzten Grundflächen in den
Städten nebſt den zu dieſen Gebäuden gehörigen Hofräumen
unterliegen mit Ausnahme der zu 6 dieſes Paragraphen ge
dachten einer beſonderen Beſteuerung nicht die erſteren
werden jedoch ſämmtlich behufs Ausführung der Beſtimmun-
gen zu 3 bis 6 nach Maßgabe ihres Flächeninhalts mit dem
jenigen Steuerbetrage veranſchlagt, welcher nach der Beſtim
mung zu 1 dem beſten Ackerlande in der Gemeinde aufer-
legt wird.

5) Für die ſtädtiſchen Wohnhäuſer iſt der mittlere jähr
liche Miethswerth nach den innerhalb der letzten 10 Jahre
bekannt gewordenen Miethsſätzen zu ermitteln und von der
Hälfte dieſes Miethswerthes der Betrag von 114 pCt. als
Grundſteuer in Auſatz zu bringen. Doch darf die hiernach
feſtzuſtellende Grundſteuer niemals geringer ſein, als

a) Gebäude nur ein Erdgeſchoß hat, doppelt
o hoch,

b) wenn das Gebände außerdem noch ein Stockwerk hat,
dreimal ſo hoch, und.
wenn ſolches noch mehr Stockwerke hat, viermal ſo hoch,

wie der für die Grundfläche des Gebäudes nach der Beſtim-
mung zu 2 veranſchlagte Steuerbetrag.

Der im Dache oder bei flachen Dächern zunächſt unter
dem Dache befindliche Raum wird wie derſelbe auch be-
ſchaffen ſein mag, niemals als ein Stockwerk angerechnet.

4) Eben ſo, wie die Wohnhäuſer, werden zur Grund
ſteuer veranlagt: Schauſpiel-, Ball-,. Bade- und Geſell

Keller oder andere unterirdiſche Anlagen Speicher, Remiſen,
Scheuern und Ställe, die nicht blos zum Betriebe dex Land-
wirthſchaft beſtimmt ſind; endlich Werkſtätten und Fabrik-
räume, welche ſich in Wohnhäuſern oder den damit zuſam-
menhängenden Nebengebäuden befinden.

5) Ziegel- und Kalkbrennereien, Hammer- und Hütten-
werke, Schmieden und Schmelzöfen, Waſſer und Wind-
mühlen und alle ausſchließlich als Werkſtätten oder zum Be
triebe von Fabriken und Manufakturen eingerichteten Ge-
bäude ſind zwar ebenfalls nach der Beſtimmung zu 3 zur
Grundſteuer heranzuziehen jedoch darf der für ſolche Ge
bäude in Anſatz zu bringende Steuerbetrag, je nachdem ein,
zwei und drei oder mehr Stockwerke vorhanden ſind, bezie-
hungsweiſe den vier-, ſechs- oder achtfachen Betrag des für
die Grundfläche nach der Beſtimmung zu 2 veranſchlagten
Steuerbetrages nicht überſteigen, wobei wegen des Dachrau-
mes auch hier die Beſtimmung zu 3 Anwendung findet.

6) Gebäude, welche nur zum Betriebe der Landwirth-
ſchaft, alſo zur Unterbringung des Wirthſchaftsviehes, der
Wirthſchaftsgeräthe und der Vodenerzeugniſſe beſtimmt ſind,
unterliegen einer beſonderen Beſteuerung nicht; vielmehr
wird nur deren Grundfläche mit demjenigen Betrage zur
Grundſteuer herangezogen, welcher nach der Beſtimmung zu
1 dem beſten Ackerlande in der Gemeinde auferlegt wird.

8. 12. Die Veranlagung der Grundſteuer nach der Be
ſtimmung des 8. 11. zu 1. bis 5. wird in jeder Stadt durch
einen von der Bezirksregierung zu ernennenden Bevollmäch-
tigten unter Mitwirkung einer Kommiſſion bewirkt. DieMitglieder der letzteren, deren Anzahl nach Maßgabe der

dieſerhalb von dem Finanz Miniſter zu ertheilenden Jn
ſtruction durch die Bezirks Regierung feſtzuſetzen iſt, werden
von der Gemeinde Vertretung zu einem Drittheil aus Mit
gliedern derſelben zu zwei Drittheilen aber aus ſtädtiſchen
Grundbeſitzern gewählt. Der Regierungs Bevollmächtigte
iſt befugt, außerdem noch einzelne Sachverſtändige zur Mit
wirkung bei den Veraulagungs Arbeiten zuzuziehen.

F. 13. Die obere Leitung und Ueberwachung des Grund
ſteuerVeranlagungs- Geſchäfts in den Städten wird für

jeden Regierungsbezirk dem nach g. 9. zu erneunenden Re
gierungs-Bevollmächtigten, die Prüfung der von den einzelnen
ſtädtiſchen Kommiſſionen gefertigten Arbeiten, die Sorge für
Beſeitigung der in denſelben vorkommenden Mängel und
Unrichtigkeiten, die Entſcheidung über vorkommende Beſchwer
den einzelner Betheiligten, ſo wie endlich die Feſtſtellung der
Steuer Repartitionen, für die einzelnen Städte aber einer
Bezirks-Kommiſſion, bei welcher der Regierungs Bevoll
mächtigte den Vorſitz führt, übertragen.

Die Bildung dieſer Kommiſſion erfolgt in der Art, daß
dazu die ſämmtlichen Städte eines Kreiſes zuſammen, ſo
wie diejenigen welche einen Kreisverband für ſich bilden
je ein Mitglied abordnen. Die Wahl eines ſolchen, von
mehreren Städten eines Kreiſes gemeinſchaftlich abzüordnenden
Mitgliedes geſchieht durch zu dieſem Behufe gewählte Ab
geordnete der betreffenden ſtädtiſchen Kommiſſionen.

8. 14. Nach erfolgter Feſtſtellung der Grundſteuer-Re
partition einer jeden Stadt wird das Reſultat derſelben öf-
fentlich bekannt gemacht und wegen Einziehung der veran
lagten Grundſteuer Beträge die erforderliche Anordnung ge
troffen von dem 1. des Monats aber, mit welchem die Er

era hebung dieſer Grundſteuer eintritt, die betreffende Stadt vonſchaftshäuſer, Kauf und Kramläden, Gewölbe, Comtoirs, der Fortentrichtung des ihr bisher obgelegenen ServisKon-
tingents und der etwa ſonſt noch entrichteten grundſteuerartigen
Abgaben an die Staatskaſſe entbunden. t

Allgemeine Beſtimmungen
8. 15. Die Koſten der Grundſteuer Veranlagung nach

den Vorſchriften diefes Geſetzes fallen der Staatskaſſe zur Laſt.
Die Mitglieder der Kommiſſionen erhalten die nach den

allgemeinen Beſtimmungen feſtzuſetzenden Reiſe und Tage
gelder; die zu a und bim 8. 8. gedachten, ſo wie die Mit

glieder der ſtädtiſchen Kommiſſionen (88. 12. und 13.), je
doch nur dann, wenn ſie zum Zweck des Geſchäfts die Nacht
außerhalb ihres Wohnorts zuzubringen genöthigt ſind.

16. Das noch hier und da beſtehende Recht der
Gutsherrſchaften, die Grundſteuer ihres Gutsbezirks einzu
ſammeln und im Ganzen an die betreffende Staats Em-
pfangsſtelle abzuführen (jus subeollectandi) wird gegen Weg
fall der dafür von den Steuerpflichtigen zu entrichtenden Ge
bühren und der den betreffenden Gutsherrſchaften etwa noch
obliegenden Vertretungs-Verbindlichkeit hierdurch aufgehoben.

Eben ſo werden diejenigen ſtändiſchen Verbände, denen
das Recht zur Einfammlung gewiſſer Arten von Grundſteuern
innerhalb ihres Bezirks zuſteht, ſo wie die Verpflichtung zur
Abführung eines Theils der letzteren, als eines von ihnen zu
vertretenden Kontingents, an die Staatskaſſe obliegt, unter
Aufhebung jenes Rechts von dieſer Verpflichtung entbunden,.

Die betreffenden Verbands- Verhältniſſe ſind, ſoweit
ſie ſich auf die Erhebung und antheilige Verwaltung der
Grundſteuer beziehen aufzulöſen und die auf die letzteren
Bezug habenden Kataſter, Urkunden und Akten. der vom Fi-
nanz Miniſter zu beſtimmenden Behörde zu überweiſen.
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Jn dem Verhältniß und in dem Betrage des den be
treffenden ſtändiſchen Verbänden an dem bisherigen Grund-
ſteuer Aufkommen zuſtehenden Autheils wird durch dieſes
Geſetz nichts geändert; das in dieſer Beziehung Nöthige
vielmehr durch beſondere Geſetze geordnet werden.

Die Ablieferung der Grundſteuer erfolgt künftig überall
nach den allgemeinen dieſerhalb beſtehenden Beſtimmungen
unmittelbar an die dafür angeordneten oder noch anzuord-
nenden Empfangsſtellen.

Die ſtädtiſchen Gemeinden ſind ſchuldig, die nach 8. 11.
zu veranlagende Grundſteuer von den einzelnen Steuerpflich
tigen einzuziehen und in monatlichen Beträgen vor Ablaufjeden Monats an die ihnen angewieſene Kaſſe abzuführen.

g. 17. Die Vorſchriften der in den verſchiedenen Lan
destheilen beſtehenden Grundſteuer Remiſſions Reglements
finden, ſoweit dies bisher nicht ſchon der Fall war, bis auf
weitere Beſtimmung künftig auch auf die Beſitzer bisher
ganz oder theilweiſe grundſteuerfreier Güter und Grundſtücke
des platten Landes Anwendung. Hinſichtlich der Bewilli-
gung von Remiſſionen für die nach Z. 11. in den Städten
zu veranlagende Grundſteuer wird ein beſonderes Reglement
erlaſſen werden.

18. Ein Rechtsanſpruch auf Entſchädigung ſeitens
des Staats für die nach den Beſtimmungen dieſes Geſetzes
zu entziehenden Grundſteuerfreiheiten ſteht nur den Beſitzern
ſolcher Güter und Grundſtücke zu, welchen die Grundſteuer-
freiheit mittelſt eines läſtigen Vertrags oder eines ſpeziellen
Privilegiums vom Staate unmittelbar verliehen iſt. Jnſo-
fern in dem Vertrage oder dem Privilegium in dieſer Bezie-
hung nicht anderweite Beſtimmungen getroffen ſind, bei de-

erlegten Grundſteuer als Entſchädigung vom Staate gewährt
oder, falls der betreffende Grundbeſitzer zu gewiſſen beſtän-
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welcher in Folge der aufzuerlegenden neuen oder erhöhten
Grundſteuer hinter die reglementsmäßig als Real- Sicherheit
zu beſtellende Werthsquote der betreffenden Güter die erſte
Hälfte, beziehungsweiſe die erſten zwei Drittheile des grund-
ſätzlich ermittelten Gutswerths) zurückgeſetzt wird, übernimmt
der Staat den einzelnen Kredit Anſtalten gegenüber die Ga-
rantie dahin, daß er volle Entſchädigung für alle bei Sub-
haſtationen vder ſonſt an dieſem Theil der Pfandbriefs-
Schulden entſtehende Verluſte gewährt, von denen nachge-
wieſen werden kann, daß ſie durch die eingetretene Erhöhung
der Grundſteuer herbeigeführt worden ſind.

J. 21. Der Finanz- Miniſter iſt mit der Ausführung
dieſes Geſetzes beauftragt und hat die erforderlichen weiteren
Anweiſungen zu erlaſſen.

Schwurgerichts- Sitzung.
Am 8. December wurde vor dem Gerichtshofe eine Sache

wegen gewaltſamen Diebſtahls verhandelt und zwar gegen
den Handarbeiter Ferdinand Wilhelm Chriftoph Hirſch aus

Querfurt, 27 Jahr alt, evangeliſch, verheirathet, nicht Sol-
dat, wiederholt ſchon wegen Diebſtahls beſtraft und zwar

1) 1842 wegen kleinen, gemeinen Diebſtahls mit 8 Tagen
Gefängniß und Verluſt der National-Kokarde,

2) 1843 wegen 3 qualifizirter Holzdiebſtähle mit 3 Mo
naten Gefängniß,

3) in demſelben Jahre wegen 4. Holzdiebſtahls mit 3 Mo
naten Gefängniß,

4) 1844 mit 4 Monat Zuchthaus wegen Holzdiebſtahls,
5) 1846 wegen zweiten, kleinen, gemeinen Diebſtahls

und Fälſchung eines Reiſepaſſes mit 6 Wochen Gefängniß,
nen es bewendet, wird der zwanzigfache Betrag der neu auf 6) 1847 wegen wiederholten Holzdiebſtahls mit 5 Mo

naten Zuchthaus,

digen Geld oder Natural- Abgaben oder Leiſtungen privat-
rechtlicher Natur an den Domainen oder Forſtfiskus, als
Berechtigten, verpflichtet iſt, demſelben ein der neuen Grund
ſteuer gleichkommender Betrag an den gedachten Abgaben
oder Leiſtungen erlaſſen.

Wird die Anerkennung eines derartigen Entſchädigungs-
Anſpruchs im Verwaltungswege abgelehnt, ſo bleibt dem
Beſitzer des betreffenden Guts oder Grundſtücks unbenommen,
eine Anſprüche im ordentlichen Rechtswege zu verfolgen.ge z gDagegen ſoll die Frage: ob und inwieweit auch ſolchen

Grundbeſitzern, denen ein Rechtstitel der gedachten Art nicht
zur Seite ſteht, bei Aufhebung der ihren Beſitzungen bisher
zugeſtandenen Steuerfreiheit, um ihnen den Uebergang in
das neue Verhältniß zu erleichtern, beziehungsweiſe ſie vor
unverhältnißmäßigen Verluſten zu bewahren, eine billige
Entſchädigung oder eine Erſtattung der ihnen aufzuerlegenden
neuen Grundſteuer für eine beſtimmte Reihe von Jahren zu
gewähren ſein dürfte, durch beſondere geſetzliche Beſtimmung
entſchieden werden, ſobald ſich die ſpeziellen Veranlagungs-
Reſultate der nach dieſem Geſetz aufzulegenden neuen Grund-
ſteuer vollſtändig überſehen laſſen.

19. Die Beſitzer von Lehen- und Fideikommiß-
Gütern, denen nach Auferlegung einer neuen oder erhöhten
Grundſteuer in Gemäßheit der Beſtimmungen dieſes Geſetzes
hypothekariſch eingetragene SchuldKapitalien gekündigt wer
den ſollten, ſind befugt, an Stelle der letzteren andere Dar
lehne ohne Konſens der Agnaten Anwärter oder ſonſtigen
Jntereſſenten aufzunehmen.

8. 20. Für die Sicherheit desjenigen Theils der zur
Zeit der Verkündigung dieſes Geſetzes auf den Rittergütern
der öſtlichen Provinzen haftenden PfandbriefsSchulden,

7) 1848 wegen 3. kleinen, gemeinen Diebſtahls mit 8
Wochen Gefängniß und Dedention bis zum Nachweis des
ehrlichen Erwerbes und der Beſſerung.

Nach Verbüßung der letztgedachten Strafe iſt er am 20.
April e. nach vorſchriftsmäßiger Verwarnung aus der Straf-
anſtalt zu Zeitz entlaſſen.

Der Vertheidiger des Angeklagten war der Referendarius
Thomas. Durch das Loos wurden zu Geſchworenen be-
ſtimmt: der Gaſtwirth Koch, Rittergutsbeſitzer Rümmler,
Rittergutsbeſitzer v. Schönberg, Ortsrichter Becker, Guts-
pächter Jäger, Ortsvorſteher Seiffarth, Kaufmann Brets-

ſchneider, Rittergutsbeſitzer v. Münchhaufen, Prof. Kober-
ſtein, Oeconom Krieg, Oeconom Trebs, OeconomieKom-
miſſionsrath Grothe.

Der Referendarius Zeitzſchel als Gerichtsſchreiber verlas
die Anklage, welche folgendermaßen lautete:

Donnerstag den 23. Auguſt v. J. befand ſich in den
Nachmittagsſtunden die ganze Familie des Oeconom Johann
David Vocke in Reinsdorf und er ſelbſt auf dem Felde und
hatte die verehel. Vocke bei ihrem Weggange die Hausthüre
ſorgfältig verſchloſſen.

Gegen 3 Uhr Nachmittags benachrichtigte der Müller
Bernhardt Lippold aus Reinsdorf den Vocke, daß er ſoeben
einen fremden Menſchen unter verdächtigen Umſtänden auf
dem Vockeſchen Gehöfte und zwar von dem Heuboden her-
unterkommend, geſehen habe. Der c. Vocke, der am Mor
gen deſſelben Tages 50 Thaler auf einem Tiſche der Ober
ſtube aufgezählt hatte, eilte nach Hauſe, fand die Hausthüre
und die Thür der Oberſtube zwar noch verſchloſſen, von den
in der letzteren aufgezählten 50 Thalern aber eirea 47 Thaler
entwendet, und entdeckte ſehr bald, daß der Dieb von dem
Heuboden aus, der mit der Giebelſeite an das Wohnhaus



5

ſtößt, in letzteres gelangt war, und zwar dadurch, daß er
die großen Bretter, welche den obern Theil der Giebel-
wand, zwiſchen dem Heüboden und dem Oberboden des Hau-
ſes bilden, gewaltſam losgeriſſen hatte, durch die Oeffnung
geſtiegen und hierauf nach Oeffnung eines deutſchen Schloſſes
von dem Oberboden des Wohnhauſes eine Treppe herab,
auf den Vorſgal der erſten Etage gelangt war.

Hier mußte er die Thür zur Oberſtube entweder mit ei-
nem Nachſchlüſſel oder Dietrich oder mit dem, auf einem
Geländer unter einem Sack verſteckt geweſenen, an derſelben
Stelle wieder vorgefundenen Schlüſſel, geöffnet und bei ſei-
nem Weggehen wieder verſchloſſen haben. Den Rückweg
hätte er augenſcheinlich wieder über den Heuboden genom-
men, da er daſelbſt von dem Lippold bemerkt worden war.

Der Damnificat Vocke und der bei dieſen Nachſuchun-
gen zugezogene, bereits erwähnte Müller Bernhard Lippold
verfolgten zu Pferde die Spur des muthmaaßlichen, von letz-
terem vorher auf dem Gehöfte wahrgenommenen Diebes,
ohne ihn jedoch zu erreichen.

Der Verdacht des Diebſtahls lenkte ſich ſehr bald auf
den Handarbeiter Wilhelm Chriſtoph Ferdinand Hirſch zu
Querfurt, indem mehrere Leute einen fremden Menſchen in
Reinsdorf geſehen, dieſer Menſch auch auf dem Wege nach
Querfurt bemerkt worden war, und ſeine Perſönlichkeit ganz
und gar mit der des Hirſch übereinſtimmte. Bei ſeiner Ver-
nehmung hat er den Diebſtahl geleugnet, namentlich auch
beſtritten, daß er am 23. Auguſt und in den letzten Jahren
in Reinsdorf geweſen ſei. Er behauptet, am Vormittage
jenes Tages bei ſeinem Vetter Ebert in Liederſtedt geweſen
zu ſein, und um 1 Uhr nach Querfurt zurückgekommen zu
ſein, worauf er auf das Feld gegangen und bis gegen 7 Uhr
Hamſter gegraben habe.

Jn Betreff des vorliegenden Diebſtahls hat ſich gegen
ihn im Einzelnen Folgendes herausgeſtellt:

H) Hirſch war in Reinsdorf zur Zeit der That und hat
hartnäckig dieſen Umſtand abgeleugnet, obgleich mehrere Zeu-
gen am Nachmittage des 23. Auguſt e. nach ihrer Ausſage
einen fremden Menſchen in Reinsdorf geſehen und dieſen
in dem ihnen gerichtlich vorgeführten Angeklagten mit Be-
ſtimmtheit wieder erkannt und ihm ſeine damalige Anweſen-
heit in Reinsdorf auch bei der Confrontation vorgehalten haben.

2) Aber nicht nur in Reinsdorf iſt er zur Zeit der That
geweſen, ſondern er iſt fogar von dem Heuboden des Dam-

nificaten Vocke herabkommend, bemerkt worden.
Der mehrerwähnte Bernhard Lippold nämlich hörte an

jenem Nachmittage in dem Vockeſchen Gehöfte, deſſen Be-
wohner er abweſend wußte, im Vorübergehen ein Geräuſch.
Er öffnete den nur eingeklinkten Thorweg, trat in den Hof,
ſah in den Pferde und Kuhſtällen nach, ohne etwas Ver-
dächtiges zu finden, als auf einmal ein fremder Menſch von
dem Boden des Stallgebäudes herunter kam, ihn im Vor-
übergehen grüßte und auf ſeine Frage: „wo er denn gewe-
ſen und was er da oben gemacht habe entgegnete er: „er
habe etwas geſchlafen.“ Es fiel dem Zeugen dabei auf, daß
der Fremde verlegen war und dabei ſtotterte; ſo wie, daß
Spinngewebe, wie ſolches namentlich auf Böden und Dä-
chern ſich zu befinden pflegt, an ſeiner Mütze hängen ge-
blieben war und machte deshalb dem auf dem Felde befind-
lichen c. Vocke, wie gedacht, ſogleich Anzeige hiervon.

Auch dieſer Zeuge, Lippold, hat jenen Fremden in dem
ihm vorgeſtellten Angeklagten mit Beſtimmtheit wieder er
kannt und ihm dies bei der Confrontation ins Geſicht geſagt.

3) Abgeſehen von der beſtimmten Reecognition Seitens
aller dieſer Zeugen, ſtimmt auch die von denſelben gemachte

Beſchreibung der Perſon und Kleidung vollkommen mit den
des Beſchuldigten überein und auch ein nach den Zeugen-
ausſagen damals von demſelben geführter dunkler Regenſchirm
iſt bei ſeiner alsbaldigen Verhaftung bei ihm vorgefunden.

4) Noch am Abend des 23. Auguſt e. hat ſich derſelbe
bei der Wittwe Safft in Querfurt eine Mütze für 1 Thlr.
gekauft und dem Horndrechsler Leide 10 Sgr. abbezahlt,
Zahlungen, die um ſo auffallender erſchienen, als er ſonſt
ohne alle Mittel und auch unmittelbar vor dieſem Tage ohne
allen Verdienſt geweſen iſt.

5) Auffallend erſcheint auch ſein Befuch bei dem Schnei-
der Ebert in Krautdorf am Vormittage des 23. Anguſt e-,
bei welchem er ſich nach deſſen Verſicherung höchſtens 20
Minuten aufgehalten und erzählt hat, daß er ſich auf dem
Wege nach Bibra befinde, während er jetzt behauptet, gleich
wieder nach Querfurt zurückgegangen zu ſein. Der von ihm
angeblich dem e. Ebert zugedachte Beſuch aber war zu kurz,
um dieſerhalb die Reiſe von Querfurt nach Krautdorf zu
unternehmen, und iſt es namentlich um ſo weniger glaub-
haft, daß Hirſch, um Ebert zu beſuchen, von Querfurt weg
gegangen, da er ſonſt einen beſondern Zweck nicht hatte.

Zwiſchen 5 und 6 Uhr Nachmittags iſt der Gensdarm
Höfert an demſelben Tage im Gaſthauſe zu Leimbach mit
dem Angeklagten zufammengetroffen. Hier hat ihm der An-
geklagte erzählt, daß er von Roßleben komme, wo er ſeinen
Schwager, den Schuhmacher Bretſchneider, beſucht habe.
Durch den Gensdarmen Höfert iſt aber die Unrichtigkeit jener
Angabe feſtgeſtellt worden, da Hirſch mehrere Jahre nicht
bei Bretſchneidern geweſen.

Nichtsdeſtoweniger leugnet der letztere bei ſeiner gericht-
lichen Vernehmung ſeine Anweſenheit im Leimbacher Gaſt-
hofe und ſein Zuſammentreffen mit dem Gensdarmen Höfert.

Allein dieſen Verdachtsgründen tritt noch ſein erſichtlicher
Hang zu Diebereien hinzu, den er am auch 2 Tage vor dem
in Rede ſtehenden Diebſtahle durch den Verſuch eines ander
weiten Diebſtahls bethätigt hat.

Zwei Tage vorher, am 21. Auguſt, hörte die unver-
ehelichte Bomplitz, Pflegetochter der Wittwe Thaler zu Ober
ſchmon, als ſie aus dem Garten in die Wohnung der letz
teren zurückkehrte, in der obern Etage eine Thür gehen ſie
eilte deshalb hinauf und fand in der Oberſtube einen Men
ſchen vor einer geöffneten Lade ſtehen deren Deckel jener
Menſch bei dem Gewahrwerden der Bomplitz zuſchlug. An
der Lade hatte der Schlüſſel geſteckt, jedoch war der Deckel
vorher zugeweſen. Auf ihre Frage, was er hier wolle, er
hielt die Bomplitz unter Stottern ausweichende Antworten.
Der Fremde nannte ſich Herbſt und gab vor, daß er hier
Jemanden geſucht habe.

Als ihm die Zeugin erwiderte, daß man in einer Lade
Niemand zu ſuchen pflege, bat er, von dem Vorfalle nichts
zu ſagen und verließ eiligſt das Haus.

Als jenen fremden Menſchen hat die Bomplitz mit Be
ſtimmtheit den Hirſch erkannt, dieſer hat aber alle die An-
gaben der Zeugin beſtritten.

Auf die Frage des Präſidenten erklärte ſich der Ange-
klagte für Nichtſchuldig. Bei ſeiner näheren Vernehmung
erklärte er, daß er den Ort Reinsdorf, 1 Meile von Buer-
furt, zwar kenne, ſeit 4 5 Jahren aber nicht dorthin ge
kommen ſei.

Er gab zu, ſich eine Mütze am 23. Auguſt für 20 Sgr.
gekauft zu haben bemerkte jedoch, daß dieſes Geld von 1
Thlr. übrig geblieben, welchen er für den Verſatz eines Man-
tels erhalten.

Er geſteht ferner zu, im Beſitz eines dunkeln Regenſchirms

e



hinter ihm hergeeilt, um ihn einzuholen.
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zu ſein und für Ausbeſſerung deſſelben kurz vor ſeiner Ver-
haftung 10 Sgr. bezahlt zu haben. Den Weg von Reins
dorf nach Krautdorf will er nicht kennen, giebt aber zu, am
gedachten Tage in Krautdorf bei einem Verwandten geweſen
und ſich kurze Zeit aufgehalten zu haben, ohne daß er einen
Zweck ſeines Beſuches angeben kann. Er beſtreitet dagegen,
dem Ebert erklärt zu haben, daß er auf dein Wege nach Bibra
ſich befinde, und wendet gegen ſeine Glaubwürdigkeit ein,
daß er Haß auf ihn geworfen habe. Auf dem Leimbacher
Gaſthofe am 23. Auguſt geweſen zu ſein, beſtreitet er, eben
ſo wie die Angabe des Gensdarmen Höfert, daß er dort
erklärt habe, er komme von Roßleben, da er ſeit Jahren
nicht dort geweſen. Endlich beſtreitet er noch, am 21. Auguſt
in Oberſchmon geweſen zu ſein.

Es wurden hierauf 11 Belaſtungszeugen vernommen.
Von dieſen bekundeten 5, daß ſie den Angeklagten am Tage
des Vockeſchen Diebſtahls, theils vor, theils nach dem Dieb-
ſtahle in Reinsdorf bemerkt. Eine Zeugin bemerkte, daß ſie
ihn gegen 2 Uhr auf dem Wege von Krautdorf oder Lieder
ſtedt nach Reinsdorf habe gehen ſehen. un

Der Zeuge Lippold erkannte ihn mit Beſtimmtheit als
denjenigen an, welcher aus dem Vockeſchen Stall gekommen
und die Flucht ergriffen habe.
merkt noch außerdem, daß ſie von einem Manne aus Nebra
erfahren daß Hirſch in der Nähe von Spielberg vor ihm
geflohen ſei, als er, in der Meinung, es ſei ſein Bruder,

g Der PolizeidienerBerthold bemerkte, daß Hirſch kurze Zeit vor ſeiner Verhaf-
tung in Spielberg 2 Gänſe und 1 Ente, im Gaſthofe aber
mehrere Flaſchen Wein gekauft und bei dieſer Gelegenheit
viel Geld gezeigt, obgleich er in der letzten Zeit wenig oder
gar nicht gearbeitet habe. Eben ſo bekundet er, daß Hirſch
bei ſeiner Verhaftung bemüht geweſen ſei, die neue Mütze
zu verbergen.

Den Kauf des Federviehes und des Weines geſtand
Hirſch zu, bemerkte aber, daß dies bereits im Juni geweſen,
wo er ſeinen Geburtstag gefeiert. Der Gensdarm Höfert
bekundete, daß er am 23. Auguſt gegen 6 Uhr Abends den
Angeklagten im Leimbacher Gaſthofe getroffen und auf Be
fragen von ihm die Antwort erhalten habe, daß er von ſei-
nem Schwager Bretſchneider in Roßleben komme. Die übri-
gen Ausſagen der Zeugen waren weniger erheblich. Gegeneine glichen Zeugin beantragt der Staatsanwalt Feſt
ſetzung der ihr angedrohten Strafe und wird deren Ausſage

daher verleſen. JAuf Antrag des Angeklagten waren noch 6 Entlaſtungs
zeugen vorgeladen, welche bekunden ſollten, daß der Ange-
klagte am 23. Auguſt Mittags gegen 2 Uhr in Duerfurt
geweſen am Nachmittag Hamſter gegraben habe und am
21. Auguſt von Mittags bis Abends in Arbeit geweſen ſei.
Keiner dieſer Zeugen vermochte jedoch irgend etwas von den
Behauptungen des Augeklagten zu bekunden.

Der Staatsanwalt beantragt hierauf das Schuldig und
nachdem der Vertheidiger, Referendar Thomas geſprochen,
nahm der Angeklagte ſelbſt das Wort und bat um einen
gerechten Spruch indem er erklärte, ſein Leugnen könnte
ihm doch nichts helfen, da er einſt vor einem höhern Richter
ſtehen werde. Der Präſident gab hierauf das Reſume und
ſtellte die Thatfrage. Dieſe wurde nach kurzer Berathung
von den Geſchwornen bejahet.

Der Stagatsanwalt beantragte hierauf gegen den Ange-
klagten auf Grund des g. 1161. des Strafrechts, Verluſt
der National-Kokarde und lebenswierige Zuchthausſtrafe
auszuſprechen. Gegen dieſen Antrag hatte der Vertheidiger

Die verehel. Bogenhard be

Aber ohne Zahlen iſt ſie eine Feſtung ohne n ſasnng

nichts zu erinnern und erkannte der Gerichtshof nach dem
Antrage des Staatsanwalts.

Mit Speck fängt man Mäuſe.
Es war ein Stichwort der vergangenen 2 Jahre: „Er-

leichterung der arbeitenden Klaſſen Alle Laſt ruht auf dem
Arbeiter, der Beſitz geht frei aus! Daher Krieg dem Geld-
ſack!“ Der Speck roch ſo duftig, und tauſende, auch wohl
häbiger Mäuſe liefen dem Geruch nach in die ſocialrepu
blikaniſche Mauſefalle, weil ſie ihren guten Pelz noch mit
einer ſtärkeren Fettlage zu füttern gedachten. Jnzwiſchen
aber haben ſie in der Falle am duftigen Speck ſich den Ban
querutt gefreſſen und der alte gute Pelz iſt ſchabig geworden.
Das wiüſte Geſchrei nach Einkommenſteuer und Aufhebung
der Mahl- und Schlachtſteuer iſt bereits vielfach beſprochen.
Der den Kammern vorgelegte Staatshaushaltsetat für 1850
führt uns darauf wieder zurück. Wir ſtehen ganz auf der
Seite der Aermeren, wo es ſich um die künſtliche Vertheue-
rung der nothwendigen Lebensmittel handelt. Es iſt ein
ſchreiendes Unrecht, dieſe unverhältnißmäßig hoch zu belaſten,
weil dadurch wirklich die größte Maſſe der Nichtbeſitzenden
mehr ſteuern muß, als die Minderheit der Reichen. Nur
darf man nicht von einem Theil auf das Ganze ſchließen.
Man gefällt ſich aber darin, die Sache ſo darzuſtellen, als
ob überhaupt der größte Theil der Steuern von den Un-
vermögenden aufgebracht würde, alſo überhaupt die Un-
vermögenden das Budget füllten und die Vermögenden ihren
Schutz nur auf Koſten der Armen genöſſen. Das iſt nicht
wahr. Betrachten wir den Staatshaushalt des laufenden
Jahres. Er beträgt in runder Summe 90 Mill. Daven
kommen über 10 Mill. auf die Grundſteuer 24. auf die
Gewerbſteuer, 3 auf die Stempelſteuer, 13 Mill. auf Ein-
gangs- und Ausgangsſteuer, 1,300,000 auf die Chauſſeen,
1 Mill. auf die Lotterie, 11 Mill. auf die Domainen, Ab-
löſungen 2e., Bergwerk und Poſt 7 Mill., Sporteln 4 Mill.
Dies beträgt ungerechnet einer Menge geringerer Anſchläge,
welche aber viele Millionen betragen, nahe an 54 Millionen,
oder genauer gut zwei Drittel des ganzen Budgets. Dieſe
Steuern fallen aber faſt ganz auf den Beſitzſtand. Bleibt
noch ein Drittel, welches aus den indirecten Steuern auf
kommt, Klaſſen, Mahl und Schlachtſteuer, mit der Zucker,
Bier-, Branntwein- und Salzſteuer. Aber es wird Nie-
mand einfallen, zu behaupten, daß dieſes Drittel nur von
den Unvermögenden aufgebracht werde. Jm Gegentheil
wird auch von dieſer Summe ein ſehr großer Theil dem Be
ſitz zur Laſt fallen und den Beweis nur noch verſtärken, daß
es nicht der Beſitz iſt, welchem man vorwerfen kann, daß
er auf Koſten des Nichtbeſitzes geſchützt ſei. Jm Gegentheil,
der Beſitz iſt ſtark, ſehr ſtark beſteuert, in Preußen ſo gut
wie anderwärts, und wenn er noch mehr aufbringen könnte,
ſo liegt das an einzelnen noch in den alten Provinzen be
ſtehenden Privilegien, die fallen müſſen. Aber es fragt ſich,
ob dieſe zu erwartende Mehreinnahme nicht dem ſo lange
überbürdeten Beſitz an andern Stellen zu Gute kommen müßte.

Man ſei gerecht und vor Allem laſſe man endlich davon
ab, ſtaatsökonvmiſche Fragen dadurch zu politiſchen Reiz-
mitteln zu gebrauchen, daß man ſich blos in Redensarten
bewegt, mit denen man die Maſſe wohl irre leiten kann,
aber auch ſie dadurch beleidigt, daß man ſie für zu ungebil-
det hält, die Wahrheit zu kennen und zu ertragen. Die
Staatsökonomie iſt ein guter Theil der heutigen Politik

Man gebe ſich die Mühe, die Zahlen einzuſehen, ſie
allein beweiſen.
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